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aussetzungcn der Beschlagnahme nicht 
mehr vor liegen.

(3) Dio Beschlagnahme des Vermögens 
wird aufgehoben, wenn ihre Vdraussetzun- 
gen nicht mehr vorliegen.

(4) Zuständig für die Aufhebung der 
Beschlagnahme ist das Organ, das die Be
schlagnahme anordnete, im gerichtlichen 
Verfahren das Prozeßgericht.

§120
Arrcstbefchl des Staatsanwalts

(1) Der Staatsanwalt kann Uber das 
Vermögen oder Telle des Vermögens des 
Beschuldigten einen Arrestbefehl erlassen, 
wenn zu besorgen ist, daß sonst die Ver
wirklichung einer Geldstrafe, die Beitrei
bung der Auslagen des Verfahrens oder 
die Durchsetzung eines Schadensersatzan
spruches wesentlich erschwert werden 
würde. Zur Sicherung geringfügiger Be
träge ergeht kein Arrestbefehl.

(2) Im Arrestbefehl wird der zu 
sichernde Geldbetrag festgestellt.

(3) Die Vollziehung des Arrestbefchls 
erfolgt durch den Staatsanwalt, der sich 
hierbei des Gerichtsvollziehers bedienen 
kann.

(4) Der Arrestbefehl wird durch Ver
fügung des Staatsanwalts aufgehoben, 
wenn die Voraussetzungen für die weitere 
Aufrechterhaltung nicht mehr vorliegen.

(t>) Im gerichtlichen Verfahren stehen 
die Befugnisse nach Absätzen 1 bis 4 dem 
Prozeßgericht zu.

§121
Richterliche Bestätigung

Beschlagnahmen, Durchsuchungen und 
Arrestbefehle bedürfen der richterlichen 
Bestätigung. Die Bestätigung ist Innerhalb 
von 48 Stunden einzuholen. Zuständig für 
diese Entscheidung ist das Kreisgericht 
oder das Prozeßgericht. Wird die Bestäti
gung rechtskräftig abgelehnt, sind die ge
troffenen Maßnahmen Innerhalb weiterer 
24 Stunden aufzuheben.

Fünfter Abschnitt
Verhaftung und vorläufige Festnahme

Voraussetzungen für die Anordnung 
der Untersuchungshaft

§122
(1) Der Beschuldigte oder der Ange

klagte darf nur dann in Untersuchungshaft 
genommen werden, wenn dringende Ver
dachtsgründe gegen ihn vorliegen und
1. Fluchtverdacht oder Verdunklungsgefahr 

vorhanden ist;
2. ein Verbrechen den Gegenstand des Ver

fahrens bildet oder bei einem schweren 
fahrlässigen Vergehen der Ausspruch 
einer Freiheitsstrafe von über zwei Jah
ren zu erwarten ist;

3. das Verhalten des Beschuldigten oder des 
Angeklagten eine wiederholte und erheb
liche Mißachtung der Strafgesetze dar- 
stcllt und dadurch Wiederholungsgefahr 
begründet wird;

4. die Tat, die den Gegenstand des Verfah
rens bildet, mit Haftstrafe oder als Mili
tärstraftat mit Strafarrest bedroht und 
eine Strafe mit Freiheitsentzug zu erwar
ten ist.
(2) Fluchtverdacht liegt vor, wenn

1. Tatsachen festgestellt sind, aus denen zu 
schließen ist, daß der Beschuldigte oder 
der Angeklagte entfliehen oder sich ver
bergen wird, um sich der Strafverfolgung 
zu entziehen;

2. sich der Beschuldigte nicht ausweisen 
kann und die Feststellung seiner Persona
lien schwierig Ist;

3. der Beschuldigte oder der Angeklagte 
keinen festen Wohnsitz hat oder sich un
angemeldet in der Deutschen Demokrati
schen Republik aufhält;

4. der Beschuldigte oder der Angeklagte 
nicht Bürger der Deutschen Demokrati
schen Republik ist, keinen festen Wohn
sitz in der Deutschen Demokratischen Re
publik besitzt und eine Freiheitsstrafe zu 
erwarten hat.
(3) Verdunklungsgefahr liegt vor, wenn 

Tatsachen festgestellt sind, aus denen zu 
schließen ist, daß der Beschuldigte oder der
Angeklagte


